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Einleitung 

Jeder Staat braucht eine Regierung. Diese muß in einem parlamentarischen 
Regierungssystem grundsätzlich vom Vertrauen des Parlaments, zumindest dem 
seiner Mehrheit getragen sein.1 Eine Garantie dafür,  daß die gewählten 
Volksvertreter in der Lage sind, sich mehrheitlich auf eine Regierung zu einigen, 
gibt es allerdings nicht. Deutlich geworden ist dies — nach 30 Jahren größerer 
parlamentarischer Stabilität in der Bundesrepublik — spätestens mit dem 
Einzug der „Grünen" in die deutschen Parlamente. Die Mehrheitsfahigkeit 
einiger Volksvertretungen hat sich, jedenfalls zeitweilig, erheblich reduziert, am 
nachhaltigsten bisher in Hessen.2 Kommt es in dieser Situation fast notwendig 
zur Etablierung einer Minderheitsregierung, so fragt sich, wie die Staatsleitung, 
die nach der einprägsamen Formel Friesenhahns Regierung und Parlament 
gewissermaßen zur gesamten Hand zusteht3, erfolgen soll, wenn Regierung und 
Parlament uneins sind. Denn die im parlamentarischen Regierungssystem 
typische politische Frontstellung—Regierung und Parlamentsmehrheit auf der 
einen, Opposition auf der anderen Seite —, die weitgehend eine einvernehmliche 
und koordinierte Steuerung des Staates gewährleistet, scheint in diesem Fall 
einem eher aus dem monarchischen Konstitutionalismus geläufigen Antagonis-
mus zwischen Parlament und Regierung zu weichen. Droht hier aufgrund einer 
Mehrheits- und Funktionsunfahigkeit des Parlaments die häufig beschworene 
„Unregierbarkeit"? 

Die juristische Seite dieses primär politischen Problems ist das Thema dieser 
Arbeit. Dessen nähere Bestimmung erfordert  zunächst eine Erläuterung des 
Begriffs  der Minderheitsregierung (I.), bevor dann nach einer kurzen Übersicht 
über die bisherigen Minderheitsregierungen in Bund und Ländern (II.) der 
weitere Gang der Untersuchung dargestellt wird (III.). 

1 Über dieses Strukturmerkmal des parlamentarischen Regierungssystems besteht 
Einigkeit — siehe etwa Stern,  Staatsrecht, Bd. 1, §221113, S. 957m.w.N. 

2 Dazu in dieser Einleitung unter II . 2. 
3 Friesenhahn,  VVDStRL 16 (1958), S. 9 (38). 
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I. Begriff  der Minderheitsregierung 

Als Minderheitsregierung kann man eine Regierung ansehen, die nicht das 
gegenwärtige Vertrauen der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments besitzt.4 

„Vertrauen" in diesem Sinn bedeutet die Bereitschaft  der Abgeordneten, die 
Personen, aus denen die Regierung sich zusammensetzt, und ihr Sachprogramm 
parlamentarisch zu unterstützen.5 

Der so definierte Begriff  der Minderheitsregierung bezeichnet eine politische 
Problemstellung, ist aber verfassungsrechtlich  irrelevant, und zwar aus folgen-
den Gründen: 

Zum einen verdichtet das Grundgesetzt die Kabinettsfrage von vornherein 
zur Kanzlerfrage. 6 Alle parlamentarischen Vertrauensregelungen des Grundge-
setzes nehmen nur auf den Kanzler Bezug: Er wird vom Bundestag gewählt und 
abgewählt (Art. 63,67,68 Abs. 1 Satz 2 GG), er allein kann die Vertrauensfrage 
stellen (Art. 68 Abs. 1 Satz 1 GG). Man mag in der Kanzlerwahl einen 
antizipierten Vertrauenserweis für die ganze Regierungsmannschaft  sehen, 
rechtlich jedenfalls hängt ihre Bestellung und Abberufung vom Kanzler ab. Auf 
seinen Vorschlag werden die Minister — ohne Beteiligung des Parlaments — 
vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen (Art. 64 Abs. 1 GG); eine 
Erledigung des Amtes des Bundeskanzlers hat auch die Beendigung des Amtes 
der Bundesminister zur Folge (Art. 69 Abs. 2 GG). Minderheitsregierung im 
Bund ist daher jede Bundesregierung, deren Chef ein Minderheitskanzler  ist. 

Wichtiger ist ein zweiter Punkt. Die Bereitschaft  der einzelnen Abgeordneten, 
einen bestimmten Kanzler mit seinem Regierungsprogramm zu unterstützen, 
kann sich mit jeder neuen politischen Entwicklung, jeder Einschätzung der 
politischen Lage verändern; dies entspricht dem Grundsatz des repräsentativen 
freien Mandats (Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG).7 Das Vertrauen der Abgeordneten 
oder ein Unterstützungsverlust für den Kanzler wird aber nicht mit jedem 
Moment sichtbar oder gar registriert. Das Verfassungsrecht  kann daher 
Rechtsfolgen nur punktuell  an bestimmte förmliche Bekundungen von Ver-
trauen bzw. Vertrauensdefiziten  knüpfen. Wählt ζ. B. der Bundestag nicht mit 

4 Eine Regierung ist also schon dann Minderheitsregierung, wenn sie — wie 
Bundeskanzler Brandt  1972 oder Ministerpräsident Röder  von Mai 1975 bis Februar 1977 
— nur über die Unterstützung genau der Hälfte der Parlamentarier verfügt.  Obwohl bei 
einer solchen Pattsituation keine der beiden Seiten über eine „Mehrheit" verfügt oder in 
der „Minderheit" ist, ist dieser Sprachgebrauch gerechtfertigt.  Denn der Begriff  der 
Minderheitsregierung kennzeichnet die im parlamentarischen Regierungssystem atypi-
sche Lage, daß zwischen Regierung und Parlament nicht die grundsätzliche politische 
Übereinstimmung herrscht, die im Regelfall die angesprochene einvernehmliche und 
koordinierte Steuerung des Staates ermöglicht. Gerade diese Situation liegt bei einem Patt 
vor, denn parlamentarische Entscheidungen setzen grundsätzlich eine „Mehrheit" voraus 
(vgl. Art. 42 Abs. 2 GG), an der es bei Stimmengleichheit fehlt. 

5 Vgl. BVerfGE  62, 1 (36fT.); Herzog  (1984) in: Maunz/Dürig, Rz. 40 zu Art. 68. 
6 H. Schneider,  VVDStRL 8 (1950), S. 21 (27). 
7 BVerfGE  62, 1 (37 f.). 



I. Begriff  der Minderheitsregierung 21 

absoluter, sondern nur mit relativer Mehrheit einen Bundeskanzler, so ist der 
Bundespräsident nicht verpflichtet,  diesen zu ernennen, sondern kann statt 
dessen den Bundestag auflösen (Art. 63 Abs. 4 Satz 3 GG); beantwortet der 
Bundestag eine vom Bundeskanzler gestellte Vertrauensfrage  negativ, so mag er 
etwa aufgelöst werden (Art. 68 GG) oder der Kanzler kann versuchen, ihm 
wichtige Gesetze im Wege des Gesetzgebungsnotstands durchzubringen 
(Art. 81 GG); verweigert der Bundestag dem Haushaltsplan, der Grundlage für 
die Verwirklichung eines jeden Regierungsprogramms, seine Zustimmung, so 
kann die Bundesregierung bestimmte Ausgaben tätigen und Kredite aufnehmen 
(Art. 111 GG). Das Verfassungsrecht  regelt also nicht pauschal das Problem des 
Bestands und der Rechtsstellung einer Minderheitsregierung, sondern knüpft 
nur an punktuelle, klar faßbare Vertrauens- oder Mißtrauenskundgaben an. Ein 
etwaiger Unterstützungsverlust eines einmal bestellten Bundeskanzlers hat 
keine Rechtsfolgen — es sei denn, er manifestiert  sich in bestimmten, etwa durch 
Art. 67 oder 68 GG vorgeschriebenen Formen. Entsprechend geht es der 
vorliegenden Arbeit um die Darstellung der staatsrechtlichen Normen, die für 
die Entstehung, den Bestand und die Rechtsstellung einer Minderheitsregierung 
von besonderer Bedeutung sind. 

Begrifflich  von der Minderheitsregierung abzugrenzen ist die Geschäftsregie-
rung.  Die Geschäftsregierung  ist der Träger der Regierungsgewalt vom Augen-
blick der Beendigung der Amtszeit der einen Regierung — etwa aufgrund des 
Zusammentritts eines neuen Bundestages (Art. 69 Abs. 2 GG) oder eines 
Rücktritts des Bundeskanzlers — bis zum Amtsantritt einer neuen. Die 
Notwendigkeit des Instituts der Geschäftsregierung  folgt aus dem „unabdingba-
ren Erfordernis  der Permanenz der Exekutive"8. Legitimiert wird sie nicht durch 
die vorausgegangene Wahl des Regierungschefs, sondern — im Bund — durch 
das Ersuchen des Bundespräsidenten gem. Art. 69 Abs. 3 GG. Der Begriff  der 
Geschäftsregierung  wird mithin durch Art. 69 Abs. 3 GG festgelegt, während 
derjenige der Minderheitsregierung, wie gesagt, kein Rechtsbegriff  ist. Eine 
Geschäftsregierung  kann daher — etwa nach dem Zusammentritt eines neuen 
Bundestages, der in seiner Zusammensetzung dem alten entspricht, aber die 
Wiederwahl des alten Bundeskanzlers noch nicht vorgenommen hat — eine 
„Minderheitsregierung" sein. Sie kann aber auch eine Minderheitsregierung 
sein, etwa in dem Fall, in dem ein Regierungschef wegen Differenzen  mit der 
Parlamentsmehrheit von sich aus zurücktritt, um so über eine Kanzlerneuwahl 
gem. Art. 63 GG die Krise zu bereinigen, und die Regierungsgeschäfte einstwei-
len nach Art. 69 Abs. 3 GG weiterführt.  In diesem Fall tritt eine Minderheitsre-
gierung im juristischen Gewand einer Geschäftsregierung  auf, weshalb deren 
spezielle Probleme auch im Rahmen dieser Arbeit darzustellen sind. 

Eine ausführliche Behandlung der Geschäftsregierung 9 ist auch deshalb 
gerechtfertigt,  weil sich manche Ergebnisse auf die Situation in den Ländern 

8 Lutz,  Geschäftsregierung,  S. 9. 
9 Unter Α. IV. und Β. I I . 1. b). 


